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Vorwort der Herausgeber

Die vorliegende Kommentierung zur Verordnung (EU) 2023/1542 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates über Batterien und Altbatterien und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 2006/66/EG (Batterie-VO) ist das Ergebnis einer intensiven
und engagierten Zusammenarbeit zahlreicher Autorinnen und Autoren aus der
Rechtsanwaltschaft und der Unternehmenspraxis. Die steigerungsfähige hand-
werkliche Qualität des unionsrechtlichen Verordnungstextes und die Dynamik der
Entwicklung des unionsrechtlichen und deutschen Batterierechts haben dabei
besondere Herausforderungen an eine aktuelle und praxisnahe Kommentierung
gestellt. Gleichwohl haben die Mitwirkenden mit großer Sorgfalt Beiträge zu
einem Gesamtwerk geleistet, das aus unserer Sicht einen zuverlässigen Wegweiser
für die Anwendung und Auslegung der neuen Rechtslage in der Praxis der Erzeu-
gung bzw. Herstellung von Batterien und bei der Bewirtschaftung von Altbatte-
rien bietet.

Die EU-Batterie-Verordnung verfolgt einen ganzheitlichen und ambitionierten
Ansatz zur Regelung des Batterie-Lebenszyklus – von der Entwicklung und Her-
stellung über die Nutzung bis hin zur Verwertung und Entsorgung. Diesem integ-
rativen Regelungsansatz mit seinen vielfach technischen und ökologischen Quer-
schnittsthemen trägt der Kommentar durch eine umfassende und fundierte
Kommentierung jedes einzelnen Artikels Rechnung. Berücksichtigt wurde dabei
als Stichtag der Stand der Batterie-VO sowie der hierzu erlassenen delegierten
Rechtsakte und Durchführungsverordnungen der Europäischen Kommission
Mitte Oktober 2025. Die Autorinnen und Autoren haben die zahlreichen Neue-
rungen bis zu diesem Zeitpunkt – trotz der hohen Dynamik und der fortlaufenden
Entwicklungen auf europäischer und deutscher Ebene – eingearbeitet und für die
Anwendungspraxis in klarer Weise aufbereitet. Es ist den Autorinnen und Autoren
und uns als Herausgebern zugleich ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass wesent-
liche weitere Durchführungsrechtsakte und Delegierte Verordnungen der Kom-
mission die Anwendung und Auslegung der EU-Batterie-Verordnung zukünftig
im Detail prägen werden. Die Notwendigkeit laufender Beobachtung und Anpas-
sung an die Fortentwicklung des Rechts ist somit für die Praxis besonders hervor-
zuheben.

Ergänzend zur europäischen Regelung hat der deutsche Gesetzgeber mit dem
Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien und
Altbatterien (Batterierecht-Durchführungsgesetz – BattDG) umfangreiche natio-
nale Vorschriften geschaffen, die die unionsrechtliche Batterie-VO zum Teil wie-
derholt und im Übrigen ergänzt und konkretisiert. Damit kleidet das BattDG den
unionsrechtlichen Rahmen der Batterie-VO für die Anwendung in Deutschland
maßgeblich aus. Das Batterierecht in Deutschland kann also nur im ganzheitlichen
Verständnis und Zusammenspiel von Batterie-VO und BattDG erfasst werden.
Das BattDG mit seinen Bezügen zur Batterie-VO wird in der Einleitung (Rn. 9 f.
und Rn. 11 ff.), in den einzelnen Kommentierungen zur Batterie-VO und im
Abdruck des Gesetzestextes (S. 655 ff.) dargestellt und im Wesentlichen erläutert.
Ziel ist es, einerseits die europäischen Vorgaben und deren unmittelbare Geltung
in den Mitgliedstaaten verständlich zu machen, andererseits aber auch die deutsch-
landspezifischen Ergänzungen und Umsetzungsschritte rechtssicher darzustellen.

V
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Vorwort der Herausgeber Vorwort der Herausgeber

Unser tief empfundener Dank gilt allen beteiligten Autorinnen und Autoren,
die mit außergewöhnlichem Engagement, herausragender Sachkunde sowie
hohem persönlichen Einsatz diesen Kommentar ermöglicht haben. Ihr Fachwis-
sen, ihre sorgfältige Recherche, ihre große Kooperationsbereitschaft und ihre
Pünktlichkeit haben entscheidend dazu beigetragen, dass rechtzeitig ein Werk
entstanden ist, das allen mit der Thematik befassten Personen eine wertvolle Ori-
entierung und verlässliche Handreichung bietet.

Möge dieser Kommentar dazu beitragen, die Diskussion und die sachgerechte
Anwendung des neuen Batterierechts im Sinne einer nachhaltigen, ökologisch
wie ökonomisch verantwortlichen Kreislaufwirtschaft zu fördern.

Jeder Hinweis auf Verbesserungsbedarf ist herzlich willkommen.

Berlin/Düsseldorf, im Oktober 2025 Dr. Jens Nusser
Gregor Franßen

VI
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